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Gemeinde Walpertskirchen 
Ausgabe 01/26  -  Februar/März  
 

Verwaltung 
Rathaus Hörlkofen 
Erdinger Straße 8 A  
85457 Wörth OT Hörlkofen 
Tel.:  08122/ 9759 -0 
Fax-Nr.: 08122/ 9759 -55 
E-Mail:     rathaus@vg-hoerlkofen.de 
Internet:  www.vg-hoerlkofen.de  
 www.walpertskirchen.info  
 

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin – siehe Info rechts!  
Das Bauamt ist mittwochs grundsätzlich geschlossen. 
 

 
 

Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen  
 

Mitgliedsgemeinden Wörth und  
Walpertskirchen 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Sachbearbeiter für die Bauverwaltung (w/m/d) 
In Vollzeit oder Teilzeit (mit mind. 80 %) unbefristet 

 

Aufgaben: Bearbeitung von Bauanträgen, Digitalisierung Bau-
amt, baurechtliche Beratung, Mitarbeit bei städtebaulichen 
Satzungen, Erfassung/Abrechnung von Beiträgen 
 

Anforderungen: Verwaltungsfachangestellte/r (bzw. BL I) oder 
Beamter 2. QE; Erfahrung in öffentl. Verwaltung; selbstständig, 
serviceorientiert; Teamfähigkeit; MS Office; RIWA GIS vorteil-
haft 
Wir bieten: unbefristete Anstellung, moderner Arbeitsplatz, 
Gleitzeit mit Home-Office, TVöD/Vorschriften BayBesG, Fortbil-
dung, Benefits (Altersvorsorge, Weihnachtsgeld, Vermögens-
wirksame Leistungen, Jobrad u. a.) 
 

Bewerbung: bis 28.02.2026 an Verwaltungsgemeinschaft 
Hörlkofen, Erdinger Str. 8 A, 85457 Wörth oder per E-Mail: 
personal@vg-hoerlkofen.de (PDF) 
 
Kontakt: Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie 
sich bitte an die Personalabteilung, Frau Neff 08122/9759-20. 
 

Nähere Auskunft zur Stelle erhalten Sie vom Bauamt: Antonia 
Meindl 08122/9759-44 und Brigitte Kollmannsperger -24 
Hinweis: Schwerbehinderte werden bevorzugt berücksichtigt 
 

Infos: www.vg-hoerlkofen.de → Bürgerservice / Rathaus / 
Stellenanzeigen 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
 

Nächster Redaktionsschluss: 10.03.2026 - 12 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schließtag - Rathaus Hörlkofen 
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen ist am 
Faschingsdienstag, den 17.02.2026 

ganztägig für den Besucherverkehr geschlossen! 
Das Standesamt, Rentenamt u. Ordnungsamt sind am  
Mo 09.03.2026 wegen Wahlnacharbeiten geschlossen. 

D 

 
 

Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen  
 

Mitgliedsgemeinden Wörth und  
Walpertskirchen 
 

Wir suchen zum  
1. September 2026 und zum 1. September 2027 

 

Auszubildende im Ausbildungsberuf 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

Fachrichtung Kommunalverwaltung 
 

Beginn:  01.09.2026 und zum 01.09.2027 
 

Ausbildung: 3 Jahre (Rathaus Hörlkofen, Berufsschule Mün-
chen, überbetriebliche Ausbildung in der Bayerischen Verwal-
tungsschule) 
 

Wir bieten: abwechslungsreiche, zukunftsorientierte Ausbil-
dung, umfassende Betreuung, tarifliche Vergütung nach 
TVAöD 
 

Anforderungen: Freude am Umgang mit Menschen, sorgfäl-
tige, zuverlässige Arbeitsweise; qualifizierender  
Mittelschulabschluss 
 

Bewerbung für 01.09.26 bis 20.02.2026 an Verwaltungsge-
meinschaft Hörlkofen, Erdinger Str. 8 A, 85457 Wörth oder 
per E-Mail: personal@vg-hoerlkofen.de (PDF) 
 

Bei Fragen: Frau Meindl, 08122/9759-44 Weitere 
Infos: www.vg-hoerlkofen.de → Bürgerservice / Rathaus / 
Stellenanzeigen 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung ! 
 

 
 
 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Walpertskir-
chen 

sind herzlich eingeladen zur 
 

Bürgerversammlung 
 
 

am Donnerstag, den 26.03.2026 um 19.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Walpertskirchen 

 
 

Anträge und Anfragen müssen spätestens eine Woche vor-
her schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen,  
Erdinger Str. 8 A, 85457 Wörth eingehen. 
 
 



 

AUS DEM GEMEINDERAT 
 

Die Gemeinderatssitzungen beginnen um 19.00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses. Änderungen sind vorbehalten. 

 
19.02.2026   -   19.03.2026   -   16.04.2026 

 
Abgabefrist Bauanträge: 
Grundsätzlich können nur vollständige Bauantragsunterlagen 
in den GR-Sitzungen behandelt werden. Näheres hierzu finden 
Sie unter https://www.walpertskirchen.info/in-walpertskir-
chen-leben/bauen-wohnen/abgabefristen-bauantraege 
 
Eine Zusammenfassung der Themen in den Gemeinderatssit-
zungen finden Sie auch online unter www.walpertskir-
chen.info/unsere-gemeinde/politik/neues-aus-dem-gemein-
derat 
 
 

Sitzung vom 13.11.2025 
 

Bebauungsplan Nr. 1.18 "Einkaufsmarkt 
Walpertskirchen";   
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeinde beabsichtigt die Ausweisung einer Fläche für ei-
nen Einkaufsmarkt in Ortsnähe und hat deshalb eine Teilfläche 
des ursprünglichen Grundstücks Flur-Nr. 239, Gemarkung Wal-
pertskirchen erworben. Das Baugebiet soll mit fußläufigen Ver-
bindungen an die bereits bestehende Bebauung angeschlossen 
werden. Mit Beschluss vom 16.10.2025 wurde das AB Franz Pe-
zold aus Wartenberg mit der Ausarbeitung der Entwurfspla-
nung beauftragt. Diese wurde dem Gemeinderat in der Sitzung 
vorgestellt. 
Anhand eines Erstentwurfs erläuterte Herr Pezold, dass das 
Grundstück des Einkaufsmarktes eine Fläche von rund 6.500 m² 
in Anspruch nimmt. Die Planungen berücksichtigen die Vorga-
ben des Landesentwicklungsplans (LEP) für Nicht-Zentrale-Orte 
mit einer Verkaufsfläche von max. 1.200 qm. Im Entwurf ist eine 
öffentliche Zufahrt eingeplant, die auch das Restgrundstück er-
schließt. 
Der Standort wurde von der Gemeinde Walpertskirchen vorab 
mit dem Landratsamt und der Reg.Obb abgestimmt und auch 
die naturschutzfachliche Voruntersuchung ergab bisher keine 
negativen Hinweise. 
Für die Dezembersitzung ist der Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss vorgesehen.  
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.18 „Einkaufsmarkt 
Walpertskirchen“ für den Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 
239 TF und 92/17 (Hauptstraße), Gemarkung Walpertskirchen 
und die begleitende 4. Änderung des Flächennutzungsplans für 
ein Sondergebiet Einzelhandel und Infrastruktur wurden ein-
stimmig beschlossen. 
 

Fortsetzungsbeschluss Umnutzung ehem. Kindergarten 
Für die Umsetzung der Maßnahme hat die Gemeinde Walperts-
kirchen am 05.07.2024 eine endgültige Programmaufnahme in 
das Förderprogramm „Innen statt Außen“ erhalten. Damit ver-
bunden können Fördermittel im Rahmen einer Projektförde-
rung in Form von zweckgebundenen Zuschüssen gewährt wer-
den. Mit der Förderinitiative wird ein Förderbonus von 20% auf 
den Regelfördersatz der Städtebauförderung von 60% gewährt. 
Der Fördersatz beträgt somit 80% der zuwendungsfähigen Kos-
ten. 

Nach der abgeschlossenen Machbarkeitsstudie wurde im Rah-
men einer europaweiten Ausschreibung die Auswahl eines Pla-
nungsbüros zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass die Objekt- 
und Raumplanung Anfang 2026 starten kann. Im Rahmen der 
Städtebauförderung wurden die voraussichtlich erforderlichen 
Mittel in Höhe von 3.100.000 € für die Jahr 2026 – 2029 ange-
meldet.  
 
 

Festlegung Steuerhebesätze 2026 
Die letzte Anpassung der Hebesätze der Gemeinde  
Walpertskirchen erfolgte im Jahr 2023 auf 
 
Grundsteuer A         370 v. Hundert 
Grundsteuer B          370 v. Hundert 
Gewerbesteuer        350 v. Hundert 
Nachdem sich die Grundsteuerergebnisse 2025 infolge der 
Grundsteuerreform im Rahmen der Erwartungen bewegt ha-
ben, sieht der Gemeinderat keine Veranlassung für eine er-
neute Anpassung der Hebesätze und bestätigt die bisherigen 
Hebesätze einstimmig für das Haushaltsjahr 2026. 
 

Themensammlung für den Haushaltsplan 2026 
Die Verwaltung wird beauftragt, für folgende Investitionen Fi-
nanzmittel im Haushaltsplan 2026 vorzusehen: 
 

 Planungskosten Kläranlagenertüchtigung 
 Abrechnung Ertüchtigung Wasserwerk Wattendorf 
 Erneuerung Heizungsanlage und PV-Anlage mit Speicher 

 Feuerwehrhaus Walpertskirchen 
 Glasfaserausbau Außenbereiche u.a. Kolbing, Kuglern,  

Neufahrn 
 Planungskosten Sanierung mit Nutzungsänderung ehem.  

Kindergartengebäude 
 Planungskosten B-Plan und FNP Einkaufsmarkt  

Walpertskirchen 
 Erschließung Baugebiet WA 4 
 Grunderwerb künftige Baugebiete 
 Digitalisierung / Überarbeitung Flächennutzugsplan 
 Grundschule – Umsetzung Brandschutzkonzept und  

Umgestaltung Schulhof 
 Ärztliche Versorgung – ggf. Anschubfinanzierung 
 Straßensanierungen 
 Planfeststellungsverfahren Ausbau ABS38 - Gutachter- 

und Rechtsanwaltskosten 
 Fertigstellung der Erschließungsanlage im Baugebiet WA 3 

(Feinschicht, Pflasterung Gehwege, Spielplatz und  
Grünordnung) 
 

Auftragsvergaben 
Baugebiet WA III – Fertigstellung Erschließungsanlagen 
- Fa. Wadle GmbH (Essenbach) 
Feuerwehrhaus Walpertskirchen - Einbau einer Absauganlage 
- Fa. Ecovent Gmbh &Co.KG, Lübbecke 
Lieferung von elektrischer Energie für die gemeindlichen Lie-
genschaften und die Straßenbeleuchtung für den Zeitraum 
vom 01.01.2026 bis 31.12.2028  
- SEW Stromversorgungs-GmbH, Erding 
Regenwasserkanalsanierung Neufahrn  

- Fa. Dimpflmeier GmbH 
Bebauungsplan Nr. 1.18 (Einkaufsmarkt) – Planungsleistung 
- AB Pezold, Wartenberg 

 
 

 



Sitzung vom 11.12.2025 
 

Flächennutzungsplan - 4. Änderung; 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die frühzeitige  
Beteiligung 
Der Gemeinderat Walpertskirchen hat sich in seiner Sitzung am 
13.11.2025 für die 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Walpertskirchen ausgesprochen. 
Die Änderung soll im Regelverfahren nach § 2 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt werden. 
Parallel wird der Bebauungsplan Nr. 1.18 „Einkaufsmarkt Wal-
pertskirchen“ für die zu ändernde Fläche aufgestellt. Mit der 
Entwurfsplanung wurde das Architekturbüro Pezold, Warten-
berg beauftragt, dass bereits einen Vorentwurf des Flächennut-
zungsplan-Änderung einschließlich Begründung mit Umweltbe-
richt erstellt hat. Beide Vorentwürfe liegen zwischenzeitlich vor 
und sind zur Kenntnis beigefügt. 
Der Vorentwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Walpertskirchen in der Fassung vom 05.11.2025 ein-
schließlich dessen Begründung sowie der Umweltbericht in der 
Fassung vom 10.12.2025 wird vom Gemeinderat gebilligt und 
ist im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen der be-
troffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind parallel dazu einzuholen. 
 

Bebauungsplan Nr. 1.18 "Einkaufsmarkt Walpertskir-
chen"; 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die frühzeitige 
Beteiligung 
Der Gemeinderat Walpertskirchen hat sich in seiner Sitzung am 
13.11.2025 für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.18 
„Einkaufsmarkt Walpertskirchen“ ausgesprochen.  
Die Aufstellung des Bebauungsplans soll im Regelverfahren 
nach § 2 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. 
Mit der Entwurfsplanung wurde das Architekturbüro Pezold, 
Wartenberg beauftragt, dass bereits einen Vorentwurf des Be-
bauungsplans einschließlich Begründung mit Umweltbericht er-
stellt hat. 
Beide Vorentwürfe liegen zwischenzeitlich vor und sind als An-
lage beigefügt. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 1.18 „Einkaufsmarkt 
Walpertskirchen“ in der Fassung vom 02.12.2025 einschließlich 
dessen Begründung sowie der Umweltbericht in der Fassung 
vom 10.12.2025 wird vom Gemeinderat gebilligt und ist im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen der betroffenen Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind parallel 
dazu einzuholen. 
 

Bau-Turbo - Änderungen im Baurecht 
Im Oktober wurde der sog. Bau Turbo von der Bundesregierung 
beschlossen. Die gesetzlichen Sonderregelungen für den Woh-
nungsbau hierzu sind am 30.10.2025 in Kraft getreten und gel-
ten momentan befristet bis 31.12.2030. Die Neuregelungen 
gelten nur für den Wohnungsbau und erlauben Abweichungen 
bzw. Befreiungen vom Bebauungsplan für die bisher eine Ände-
rung des Bebauungsplans erforderlich gewesen wäre bzw. er-
lauben im Außenbereich eine Bebauung im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang mit Innenbereichslagen bzw. Be-
bauungsplangebieten. Im Innenbereich gibt es mehr Spielraum 
was das Einfügungsgebot betrifft. Die Berücksichtigung anderer 
gesetzlicher Regelungen wie LEP, BayBO, Naturschutz wie auch 
eine gesicherte Erschließung sind nach wie vor bindend. 
Der Bau-Turbo eröffnet den Gemeinden neue Möglichkeit bei 
Einzelvorhaben, aber daraus erwächst kein Anspruch auf die 

gemeindliche Zustimmung, sondern im Vordergrund 
müssen auch künftig die Vorstellungen der Gemeinde hin-
sichtlich der baulichen Entwicklung stehen. Vor Anwendung 
des Bau-Turbos müssen deshalb die gemeindlichen Rahmen 
festgelegt werden, wo und wie die neuen Möglichkeiten ange-
wendet werden können. Der Gemeinderat hat dazu einen ge-
meindlichen Arbeitskreis beauftragt, in den nächsten Monaten 
ein Planungskonzept mit den grundsätzlichen Rahmenvorga-
ben zu erarbeiten. Bis dahin werden Anträge vorsorglich abge-
lehnt, um unbeabsichtigte Auswirkungen auf die langfristige 
örtliche Entwicklung zu vermeiden.  
 

Antrag Schützenverein Walpertskirchen auf Gewährung eines 
Zuschusses zur Deckung der lfd. Ausgaben im Jahr 2026 
Dem Schützenverein Freischütz Walpertskirchen e. V. wird auf An-
trag ein Zuschuss zur Deckung der lfd. Kosten im Jahr 2026 (insbe-
sondere Mietkosten im Zusammenhang mit dem neuen Schützen-
stand) ein Zuschuss in Höhe von 4.080 € in Aussicht gestellt. Die 
endgültige Zusage steht unter dem Vorbehalt der finalen Haus-
haltsberatungen nach Vorlage der Eckdaten für den Haushalt 2026.  
 

Fortschreibung des Regionalplans zum Thema Wind-
energie 
Für den auf Basis des Beteiligungsverfahrens überarbeiteten 
Planungsstand soll vstl. am 07.01.2026 ein erneutes Beteili-
gungsverfahren starten. Nachdem sich für die Gemeinde Wal-
pertskirchen keine unmittelbaren Änderungen im Vergleich 
zum bisherigen Planungsstand ergeben haben ist aus Sicht der 
Verwaltung auch beim anstehenden Beteiligungsverfahren 
keine gemeindliche Stellungnahme erforderlich 
 
Auftragsvergaben 
Erneuerung Kläranlage – Baugrunduntersuchung  
- Firma KDGEO, Geotechnik GmbH, München 
Umbau Wasserwerk Wattendorf – Bauleistungen 
 - Firma Fritz Edelstahltechnik und Metallkonstruktion GmbH & 
Co. KG aus Neutraubling 
 

FUNDSACHEN 
 

 Lesebrille, gefunden Bahnhof Walpertskirchen 
 Geldbeutel, gefunden Hanns-Nansheimerstr., Wörth 
 Damenschal, gefunden Erdinger Str. beim Briefkaten, 

Wörth 
 Brille, gefunden Brunnen vor Rathaus 

 

Weitere Fundsachen im Gemeindegebiet Wörth sehen Sie auch 
unter www.vg-hoerlkofen.de 
Das Fundbüro erreichen Sie unter Tel. 08122/9759-18 oder -19. 
 
 

AUS DEM RATHAUS 
 

 

Neujahrsempfang  
Mit einem sehr gut besuchten Neujahrsemp-
fang in der Mehrzweckhalle ist die Gemeinde 
Walpertskirchen in das Jahr 2026 gestartet. 
Rund 200 Besucher folgten den Ausführungen 
von Bürgermeister Franz Hörmann zur aktuel-

len politischen und wirtschaftlichen Lage sowie zu anstehenden 
Projekten in Walpertskirchen. Die musikalische Gestaltung des 
Abends übernahmen Katarína Farbová und Quirin Vogel. Fürs 
leibliche Wohl sorgten die Landfrauen Walpertskirchen und der 
Gartenbauverein Walpertskirchen  
 



Ehrungen: 
 
Sittenpreis:  
Helene Hörmann, Realschulabschluss Note 1,0 
Philipp Maximilian Bichler, Realschulabschluss Note 1,5 
Paula Weber, Ausbildung zur Bauzeichnerin Note 1,2 
 

Ehrenamt:  
Manfred Hötscher, 42 Jahre Kirchenverwaltung 
Johann Adlberger 24 Jahre Kirchenverwaltung 
 

40 Jahre Feuerwehr:  
Göss Jochen 
Thaler Simon 
 

Sportler:  
Stefanie Renner, verschiedenen Preise im Garde und Schautanzsport 
Fußballmannschaft des SV Walpertskirchen, Meisterschaft – Aufstieg 
in die Bezirksliga 
Grundschule Walpertskirchen, 1. Platz Mannschafts-Wettbewerb 
Kreisentscheid Mini Cup 
 

 
 
Foto: Vroni Vogel/ Presse 
 
Zahlungstermin: Verbesserungsbeitrag Wasser  
Im November 2025 wurden die Beitragsbescheide für den Ver-
besserungsbeitrag Wasserversorgung versandt. Die Beträge 
sind drei Monate nach Zustellung fällig. Selbst bei bestehender 
Einzugsermächtigung wird der Betrag nicht eingezogen. Wenn 
Sie noch nicht gezahlt haben, bitten wir um eine fristgerechte 
Überweisung bis zum 18.02.2026, um Mahnungen zu vermei-
den. Verwenden Sie bitte als Verwendungszweck die jeweilige 
PK-Nr. Vielen Dank! 
 
 

 
Zahlungstermine 

 

15.02.2026 Wasser- und Kanalgebühren (1. Vorauszahl.) 
15.02.2026 Grund- und Gewerbesteuer (1. Quartal) 
 

Bei Rückfragen:  Fr. Schöberl, Tel. 08122/ 9759-16  
     (Mo, Di, Do + Fr) 

 
 
Wasserzähler wegen Wasserverlusten kontrollieren 
Die jährliche Zählerablesung zeigt immer wieder, dass in ein-
zelnen Hausinstallationen ungewollte Wasserverluste auftre-
ten. Im Hinblick auf die Wasser- und Kanalgebühren weisen 
wir darauf hin, dass jeder Kunde für Wasserverluste in seiner 
Hausinstallation selbst verantwortlich ist. Wir empfehlen des-
halb dringend, den Verbrauch am Zähler in regelmäßigen Ab-
ständen zu kontrollieren um Wasserverluste, z.B. durch ein 
undichtes Überdruckventil der Heizung oder einen Rohrbruch, 
gering zu halten.  
Wird kein Wasser verbraucht, dürfen sich die Rädchen am 
Wasserzähler nicht drehen. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Frau Schöberl unter 
08122/9759-16 (Mo, Die, Do + Fr). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wann ? Unsinniger Donnerstag, 12.02.2026 um 15.00 Uhr 
Wo? Am Dorfplatz in Walpertskirchen  
 
 
 

Aufforderung zur Hundeanmeldung 
Leider wird immer wieder festgestellt, dass Hunde 
nicht angemeldet werden bzw. angemeldet sind. 
Bitte beachten Sie, dass nach der Hundesteuersat-

zung jeder über vier Monate alte Hund unverzüglich bei der 
Gemeinde Wörth anzumelden ist. 
Mit diesem Aufruf werden Sie gebeten, Ihren eventuell noch 
nicht angemeldeten Hund steuerpflichtig anzumelden.  
Hierzu steht Ihnen auf der Internetseite der Gemeinde Wörth 
https://www.woerth.info/buergerservice/rathaus/ihr-anlie-
gen/detail/hundesteuer-an-und-abmeldung-eines-hundes-
2525 unter der Rubrik „Bürgerservice“ ein Formular zur „An-
meldung eines Hundes“ zur Verfügung. Gerne können Sie Ihren 
Hund auch persönlich zu den Öffnungszeiten im Rathaus an-
melden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtanmeldung eines 
Hundes eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geld-
buße geahndet werden kann.  
Für Rückfragen steht Frau Schöberl unter 08122/9759-16  
(Mo, Di, Do + Fr) gerne zur Verfügung. 
 
 

 
Reinigung der Gehwege 
Sobald Schnee und Eis den Rückzug angetreten ha-
ben, kommen die Streumittel auf den Gehwegen 
zum Vorschein. Wir möchten daher gleich die Gele-

genheit nutzen und Sie darauf hinweisen, dass die Reinigungs-
pflicht für Gehwege beim Eigentümer oder Vermieter liegt. 
Diese haben dafür zu sorgen, dass die Wege vor ihrem Grund-
stück weitestgehend sauber gehalten werden. Auch wenn es 
auf dem Gehweg vor Ihrem Haus aus den Ritzen der Pflaster-
steine sprießt, müssen Sie auch Moose, Wildkräuter und Co. 
entfernen. Kommen Sie dieser Pflicht nicht nach, wird sich 
eventuell bald das Ordnungsamt bei Ihnen melden. 
 
 
 



Hecken schneiden 
Wir möchten wieder darauf hinweisen, dass Sie rechtzeitig im 
Frühjahr Ihre Hecken und Anpflanzungen so zurückschneiden, 
dass sie nicht in die angrenzenden Gehwege und in den Stra-
ßenraum wachsen. Dies betrifft nicht nur die Siedlungsberei-
che, sondern auch die Grundstücke an Gemeindeverbindungs-
straßen. An Straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen 
Anpflanzungen aller Art gemäß BayStrWG stets so niedergehal-
ten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs“ beeinträchtigen. Schneiden Sie auch Hecken, Sträu-
cher und Bäume im Bereich von Straßenlampen, Verkehrszei-
chen und –spiegeln soweit zurück, dass die Lampen ihre Be-
leuchtungsfunktion erfüllen und die Schilder gut sichtbar sind 
bzw. mühelos gelesen werden können.           Danke  
 
 

Sammelaktion Tafel Erding – Danke! 
Das Rathaus Hörlkofen bedankt sich ganz herzlich bei allen Geld- 

und Sachspendern für die Tafel Erding! 
 
 
 

Der Landkreishäcksler 
 

kommt kostenlos in die Gemeinde Walpertskirchen: 
Montag, 27.04. und  Dienstag, 28.04. 

Bitte beachten: Ein festes Datum/Uhrzeit kann vorab 
nicht mitgeteilt werden! 

 

Anmeldefrist: 13.04.2026, Anmeldung telefonisch 
unter Tel. 08122/ 9759-18 oder -19.  

 

Es wird darum gebeten, das Häckselgut so zu lagern, dass 
das Häckslerfahrzeug (Kranwagen) nicht mit Strom- oder 
Telefonleitungen kollidiert und die Zufahrt mind. 4 m be-
trägt (Kurven 5 m). Es ist nur erlaubt, dieses auf dem ei-
genen Grundstück bzw. eigener Garagenzufahrt zu la-
gern. Auf öffentlichen Flächen ist es verboten. 

 
 
 
 

KOMMUNALWAHL AM 08.03.2026  
 

 

Am 08.03.2026 finden die allgemeinen Kommu-
nalwahlen statt. Dabei ist in der Gemeinde Wal-
pertskirchen für das Amt des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin, über die Neuvertei-

lung der 14 Sitze im Gemeinderat sowie auf Kreisebene für 
das Amt des Landrats/der Landrätin und 60 Sitzen im Kreis-
tag abzustimmen.  
Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger ab 18 Jahren sofern sie 
seit dem 08.01.2026 den Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Walpertskirchen haben.  
Die Wahlbenachrichtigungen werden bis zum 14.02.2026 zu-
gestellt.  
 

Die Gemeinde Walpertskirchen hat 1 Stimmbezirk. Das Wahl-
lokal zur Abstimmung vor Ort befindet sich in der Mehrzweck-
halle Walpertskirchen, Schulplatz 1A. und ist am 08.03.2026 
von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. 
 

Insgesamt erhalten Sie 4 Stimmzettel: gelber Stimmzettel für 
die Wahl des/der Bürgermeister/in, grüner Stimmzettel für 
die Wahl des Gemeinderats, blauer Stimmzettel für die Wahl 
des/der Landrat/Landrätin, grauer Stimmzettel für die Wahl 
des Kreistags.  
 

Für die Bürgermeisterwahl und Landratswahl haben Sie jew. 
1 Stimme. Für die Gemeinderatswahl haben Sie insgesamt 14 
Stimmen. Da die Kommunalwahl überwiegend eine Persön-
lichkeitswahl ist, können Sie die 14 Stimmen beliebig über den 

Stimmzettel verteilen. Dabei dürfen Sie einer sich bewerben-
den Person entweder 1, oder 2 oder 3 Stimmen geben. Aber 
insgesamt darf die Gesamtzahl der vergebenen Stimmen auf 
dem Stimmzettel 14 nicht überschreiten.  
Das gleiche gilt für die Wahl des Kreistags, hier können Sie je-
doch 60 Stimmen vergeben.  
 

Für die Wahl des Bürgermeisteramtes gibt es in der Gemeinde 
Walpertskirchen eine Besonderheit: Da sich nur 1 Kandidat 
beworben hat, haben Sie die Möglichkeit auf dem Stimmzet-
tel in dem dafür vorgesehenen Feld einen eigenen Vorschlag 
für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zu 
machen. Der Stimmzettel wird jedoch ungültig wenn ein Fan-
tasiename darauf geschrieben wird. 
 

Informationen zu Wahlterminen, Wahlrecht und Ablauf fin-
den Sie auf den Seiten des Bayerischen Innenministeri-
ums: www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmun-
gen/kommunalwahlen 
 

Erteilung von Briefwahlunterlagen:  
Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben, kön-
nen Sie auch die Briefwahlunterlagen beantragen. Leider dür-
fen wir erst ab dem 16.02.2026 mit dem Versand der Brief-
wahlunterlagen beginnen, Sie können aber bereits vorher die 
Unterlagen beantragen. Dazu haben Sie folgende Möglichkei-
ten:  

- QR-Code abgedruckt auf der Wahlbenachrichtigung 
- Online-Antrag im Internet: www.vg-hoerlkofen.de 
- Übersendung der Wahlbenachrichtigung 
- Persönliche Abholung der Unterlagen im Rathaus 

Hörlkofen. 
 

Zur Ausgabe der Briefwahlunterlagen gelten vom 
16.02.2026 – 06.03.2026 folgende Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr  
Dienstags zusätzlich 14 Uhr bis 18 Uhr (ausgenommen Fa-
schingsdienstag nur bis 16 Uhr) 
Mittwoch zus. 13 Uhr bis 16 Uhr  
Donnerstag zus. 13 Uhr bis 16 Uhr  
Freitag 06.03.2026 zusätzlich 8 Uhr bis 15 Uhr  
 

Bei persönlicher Abholung der Wahlunterlagen können Sie 
auch bereits direkt im Rathaus wählen, dort sind Wahlkabi-
nen vorbereitet.  
 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung oder auf unserer Homepage: www.vg-hoerlk-
ofen.de/buergerservice/wahlen 
 

 
 

STANDESAMT HÖRLKOFEN 
 
Wir gratulieren zur Geburt 
 

Sandra Zinner und Andreas Lanzinger zur Geburt  
Ihrer Tochter Leonie Valentina   
 
 
 
 
 

SENIORENECKE 
 

 
Faschingskranzl mit Musik 

 

Mit Krapfen und Kaffee 
Am Rosenmontag, 16. Februar um 14 Uhr 

Im Pfarrheim Walpertskirchen 
 



Tischtennis  
Einfach bewegen, spielen und Spaß haben 

Ihr braucht nur Motivation und Turnschuhe 
Jeweils am Freitag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr 

30. Januar, 20. Februar, 13. März 
In der Schulturnhalle 

 

 
 
Seniorenreferenten Gemeinde Walpertskirchen 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
als Seniorenreferenten sind wir das Bindeglied zwischen der ge-
meindlichen Bevölkerung und der Gemeinde Walpertskirchen. 
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen jederzeit gerne und 
vertrauensvoll an uns! 

 

 
Die Senioren-Referenten: 

 

Rita Reichwein  Anton Renner 
Tel. 08122/20875  Tel. 08122/10337 

ritareichwein@t-online.de anton.renner@web.de 
 

 

KUNSTAUSSTELLUNG IM RATHAUS 
 

 
Seit Januar zeigen zwei Künstler aus Moosburg an der Isar ihre 
Arbeiten. Harry Schray und Maximilian Blomoser setzen ihre 
Eindrücke der umliegenden Landschaften in Grafiken, 
Holzskulpturen und Malerei um. Ein Besuch im Rathaus lohnt 
sich. 
 

Ab Juli 2026 haben Künstlerinnen und Künstler 
wieder die Möglichkeit, ihre Werke kostenlos im 
Rathaus auszustellen. Wenn Sie Interesse haben, 
Ihre Werke zu präsentieren, wenden Sie sich bitte 

an Frau Kollmannsperger, Tel. 08122/9759-24. 
Nutzen Sie diese schöne Gelegenheit, Ihre Kreativität öffentlich 
zu zeigen und unser Rathaus mit Ihren Kunstwerken zu  
bereichern! 

 
 

 
 
 
 

VERANSTALTUNGEN UND VEREINE 
 

 
Nachbarschaftshilfe 
 Walpertskirchen 
Die Nachbarschaftshilfe  

Walpertskirchen bietet schnelle und unbürokratische Hilfe in 
Notfällen an.  
Bitte wenden Sie sich jederzeit gerne und vertrauensvoll an: 
Beate Aust, Tel. 08122/429 61 oder 
Rita Reichwein, Tel. 08122/2 08 75 
Haben Sie Interesse, als aktives Mitglied Aufgaben zu überneh-
men? 
Dann kontaktieren Sie bitte ebenfalls Frau Aust oder Frau 
Reichwein. 
 

Bitte beachten Sie auch das beigelegte Informationsblatt! 
 
Alle Interessierten laden wir herzlich ein zu unserer 
 

Jahreshauptversammlung 
Am Samstag, den 21. Februar um 14 Uhr im Gasthaus  
Büchlmann 
Wir berichten über unsere Tätigkeit im vergangenen Jahr und  
bieten einen Ausblick auf das neue Jahr.  
Wünsche und Anregungen sind uns sehr willkommen! 

Kath. KiTa „Haus der Kinder“ St. Erhard  
Walpertskirchen 

 

Anmeldung für das Kindergarten- und Krippenjahr 2026/27 
„Anmelde Café“ am Dienstag, 03. März 2026  

von 14.30 - ca. 17 Uhr.   
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung 

(unter Tel. 08122/66 08) bis Freitag, 13. Februar 2026. 
 

Zum Anmeldegespräch sind bitte mitzubringen: 
Das gelbe U-Heft, Impfnachweis (altersgerechter Masernschutz 
ist bei Aufnahme verpflichtend), 5 € Anmeldegebühr, 7 € für die 
Konzeption. 
Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, wenden Sie 
sich bitte an Frau Cilsik (Leitung), um einen neuen Termin zu 
vereinbaren. 
 
Blumthaler Adventsleuchten – Danke an alle Spender 
Beim Blumthaler Adventsleuchten am 16.12.2025 wurden Ge-
samteinnahmen von 1.000 € als Spende an das Kriseninterven-
tionsteam des Roten Kreuzes gespendet. 

 
 

 

 
Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten. Alle Terminänderungen sind unter 

renz@vg-hoerlkofen.de bekanntzugeben!   
 

Jetzt für den Bürgerenergiepreis 
Oberbayern 2026 bewerben –  
12.000 Euro Preisgeld für die 
Preisträger 
Wer sich für die Energiezukunft vor Ort 
stark macht, wird belohnt. Bereits zum 
neunten Mal rufen die Bayernwerk Netz 

GmbH und die Regierung von Oberbayern zur Teilnahme am  

FEBRUAR 

06.02./19.00 Mehrkampfmeisterschaft, GH Büchlmann, Freischütz 
07.02./10.00 Kinderkino & mehr, Mehrzweckraum, Jugendreferenten 
07.02./13.30 Baumschneidekurs, FW-Haus, Gartenbauverein Walp. 
12.02./15.00 Scheffler-Tanz, Dorfplatz Walpertskirchen 
14.02./ 19.00  Faschingsball, GH Büchlmann, Theaterver. + Chor Walp. 
15.02./ 14.00 Kinderfasching, Mehrzweckhalle, SV Walp. 
21.02./14.00 Hauptvers./Neuwahlen, GH Büchlm, Nachb.Hilfe Walp.   
22.02./14.00 CSU Winterbar, Schulhof, CSU Walpertskirchen 
27.02./19.00 Jahreshauptvers., GH Büchlmann, AK Naturschutz Walp. 
27.02. -28.02. Beach Party, Burschenverein Walpertskirchen 
28.02./19.30 Jahreshauptversammlung, Krieger/ Soldaten Verein 

MÄRZ 

01.03./10.30 Fastensuppenessen, Mehrzweckhalle,  Pfarrg. Walp.  
06.03./19.30 Generalvers., GH Büchlmann, Schützen Freischütz 
07.03./19.00 Generalvers., GH Büchlmann, Stopselclub Hallnberg 
08.03. Kommunalwahlen  
14.03./19.00 Generalvers., GH Büchlmann, Drei-Stern-Club Walp. 
15.03./10.00 Generalvers., GH Büchlmann, Burschenverein Walp. 
15.03./18.00 Abteil.-Vers..,GH Büchlmann, SV Walp./Stockschützen 
18.03./14.30 Firmung Pfarrverband, St. Erhard, Pfarrverband Walp. 
21.03./9-16 Kinderwarenbasar, Mehrzweckhalle, Kidskram e.V. 
21.03./10.00 Kinderkino & mehr, Mehrzweckraum, Jugendreferenten 
22.03./10.00 Jahreshauptvers., GH Büchlmann, FFW Walp. 
22.03./13.30 Kreuzwegandacht, KLB Walpertskirchen, Ort noch offen 
25.03./19.30 Jahreshauptvers., GH Büchlmann, KLB Walp. 

26.03./19.00 
Bürgerversammlung Gemeinde Walpertskirchen, Mehr-
zweckhalle Schule 

27.03./19.00 Ostereierschießen, Schießstand, Freischütz Walp. 
27.03./19.00 Stammtisch, GH Büchlmann, AK Naturschutz Walp. 



Bürgerenergiepreis auf. „Wir suchen Menschen, die sich mit 
viel Engagement um Klima und Umwelt kümmern. Wir zeich-
nen Vorbilder aus, die eindrucksvoll vermitteln, dass jeder Ein-
zelne vor Ort seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende 
leisten kann“, so Markus Leczycki, der beim Bayernwerk die 
Partnerschaften mit den bayerischen Kommunen verantwor-
tet.  
„Zusammen mit der Regierung von Oberbayern als Kooperati-
onspartner starten wir die nächste  
Runde, bei der insgesamt 12.000 Euro Preisgeld auf Energiehel-
dinnen und Energiehelden aus Oberbayern warten. Prämiert 
werden beeindruckender Einsatz und Ideenreichtum sowie  
Projekte, die Ansporn für uns alle auf dem Weg in eine nachhal-
tige Zukunft sind“   
 

Auszeichnung für alle Generationen  
Bewerben können sich Privatpersonen, Vereine, Institutionen, 
Schulen und Kindergärten. Die Bandbreite an möglichen Enga-
gements ist groß. Das kann in Form von Maßnahmen rund um  
Energie sein, das können ebenso Umweltprojekte oder Aktions-
tage rund um Müll- oder Plastikvermeidung oder ein sinnvoller 
Umgang mit Lebensmitteln sein.  
 

Hier geht es zur Bewerbung  
Die Teilnahmebedingungen Bürgerenergiepreis, die Online-Be-
werbung Bewerbung Bürgerenergiepreis und Videos der Sie-
gerprojekte aus den Vorjahren Bürgerenergiepreis - YouTube 
sind im Internet über diese Links abrufbar. 
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit wel-
chen Maßnahmen Sie die Energiezukunft vorantreiben. Alle Be-
werbungen, die bis zum 25. März 2026 hochgeladen werden, 
nehmen in dieser Bewerbungsrunde teil. Später eingehende 
Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt.  
Die Preisträger werden durch eine Fachjury benannt, die auch 
die Höhe des Preisgeldes festlegt.  
 

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektver-
antwortliche des Bayernwerks,  
 

Annette Vogel, Telefon 09 21-2 85-20 82, annette.vogel@bay-
ernwerk.de 
 

 

Krebsberatung in Bayern: Das BürgerTele-
fonKrebs  
Die Diagnose Krebs ist belastend und wirft viele 
Fragen auf: Was muss ich jetzt tun?  

Welche Möglichkeiten habe ich?  
 

In dieser schwierigen Situation bietet das BürgerTelefonKrebs 
des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF) 
bayernweit eine kostenfreie telefonische Krebsberatung.  
Hier finden Patientinnen und Patienten sowie deren  
Angehörige Rat und Hilfe. Kompetent, vertraulich und anonym. 
 

Kostenfreie Telefonnummer: 0800/85 100 80  
E-Mail: buergertelefon@bzkf.de 
Weitere Informationen finden Sie online unter: www.bzkf.de 
 

 
Grundsteuer in Bayern Anzeige von 
Änderungen 
Wer melden muss: Eigentümerin-
nen/Eigentümer von Grundstücken und 

Betrieben der Land- und Forstwirtschaft; Erbbauberechtigte; 
bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden die Eigentümer 
von Grund/Boden bzw. Gebäude. 
Was melden: Änderungen am Grundbesitz oder an der wirt-
schaftlichen Einheit (z. B. Neubau, Abbruch, Flurstücksände-
rung, neue Nutzung, Vermietung, Eigentümerwechsel). 

Wie melden: Grundsteueränderung (BayGrSt 5) oder vollstän-
dig ausgefüllte Grundsteuererklärung (BayGrSt 1–4). Online: 
www.grundsteuer.bayern.de oder ELSTER; auch in Papier. 
Frist: Bis 31. März des Jahres, das auf das Änderungsjahr folgt 
(bei März 2028 für Änderungen 2027). Bei Verzögerung Frist-
verlängerung beantragen. 
Danach: Finanzamt prüft Änderung; neue Bescheide gehen 
raus; Kommune erhält neue Bemessungsgrundlage und sendet 
eigenen Grundsteuerbescheid. 
 
Klimaschutzatlas Landkreis Erding 
Mit der Veröffentlichung des ersten Klimaschutzatlas des Land-
kreises Erding im Januar 2020 wurde ein wichtiges Instrument 
geschaffen um den Grundstein für eine nachhaltige und effek-
tive Klimaschutzpolitik im Landkreis Erding zu legen. Neben ei-
ner CO2-Bilanzierung für den Landkreis Erding wurden auch 
erstmals Klimaschutzziele für den Landkreis Erding festgelegt. 
Der Klimaschutzatlas soll in regelmäßigen Abständen fortge-
schrieben und die festgelegte Zielsetzung evaluiert werden. Im 
Jahr 2023 ist dazu der Zwischenbericht zum Klimaschutzatlas 
erschienen, welcher die Entwicklungen im Bereich Strom auf-
zeigte und eine aktualisierte CO2-Bilanz enthielt. 
 

Mit der nun vorliegenden neuen Version des Klimaschutzatlas, 
werden die aktuellen Daten dargestellt und die Entwicklung der 
letzten Jahre aufgezeigt. Dabei wurde auch die CO2-Bilanz des 
Landkreises Erding fortgeschrieben. Neben einer spezifi-schen 
Darstellung der Gemeindedaten sind auch wieder wert-volle In-
formationen für Kommunen und Bürger zum Thema Klima-
schutz und Energiesparen sowie zu aktuellen Förderpro-gram-
men enthalten. 
Dies bildet eine solide Basis für eine weiterhin effektive Klima-
schutzpolitik 
im Landkreis Erding und dokumentiert den aktuellen Stand der 
Energiewende. 
 

Der Klimaschutzatlas kann auf der Homepage des Landkreises 
Erding unter folgendem Link angesehen und heruntergeladen 
werden: 
 

https://www.landkreis-erding.de/media/27098/2025_klimaat-
las_i.pdf 
 

Blut in Bayern spenden 
 gute Gründe & Infos 
Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blut-
spenden für die Versorgung von kranken und ver-
letzten Menschen benötigt. Viele der Patientin-
nen und Patienten haben ohne gespendetes Blut 

keine Chance auf Heilung oder Überleben. Deshalb ist Ihre re-
gelmäßige Blutspende wichtig, sowohl für die Versorgung in-
nerhalb Bayerns, als auch deutschlandweit. 
Aus einer Blutspende entstehen drei verschiedene Blutpräpa-
rate, die gezielt für die Behandlung nach Unfällen, zur Krebs-
therapie oder bei Autoimmunkrankheiten eingesetzt werden 
können. Darüber hinaus können einzelne Blutbestandteile auch 
direkt gespendet werden. 
 

Dauer und Ablauf 
Die Blutentnahme dauert ca. zehn Minuten, der gesamte Zeit-
aufwand beträgt ca. 45–60 Minuten. Dabei werden ca. 500 ml 
Blut abgenommen. 
 

Wer sollte Blut spenden? 
Generell werden Blutspenden kontinuierlich benötigt, um den 
Bedarf an Blutspenden zur Versorgung kranker und verletzter 



Menschen jederzeit zu decken. Deshalb sollten alle spendefähi-
gen Personen regelmäßig Blut spenden, unabhängig von der 
Blutgruppe. 
Ein besonderer Bedarf besteht aber bei Blutspenderinnen und 
Blutspendern mit der Blutgruppe 0-, denn diese Blutgruppe 
kann bei allen Menschen mit anderen Blutgruppen eingesetzt 
werden. Sie gilt somit als Universalblutgruppe 0-. 
 

Weitere Infos und Terme zur Blutspende finden Sie unter: 
www.blutspendedienst.com  

 
BUND Naturschutz 
Art des Monats Februar: 
Der Biber 

Am Aschermittwoch, heuer am 18. Februar, beginnt die Fasten-
zeit. Im Mittelalter war Biberfleisch als Fastenspeise hochoffizi-
ell zugelassen. Allerdings kann man heute nicht mehr nachvoll-
ziehen, ob er deswegen, oder vielleicht doch eher wegen seines 
überaus dichten Fells, in Mitteleuropa ausgerottet worden ist. 
Das Verhältnis des Menschen zum Biber weist also eine wech-
selvolle Geschichte auf: Von der Fastenspeise über den Pelzlie-
feranten zum angeblichen Fischräuber und der Ausrottung. In 
der 1970er Jahren von Naturschützern des BUND Naturschutz 
(BN) wieder angesiedelt und als Rückkehrer begrüßt, wird der 
Biber mittlerweile wieder von Landwirten als großer Schadens-
verursacher gesehen und der Abschuss gefordert. Aktuell arbei-
tet der BN an einem Imagewandel des Bibers zum Landschafts-
bauer und kompetenten und kostengünstigen Helfer bei der 
Renaturierung von Flüssen. Am 26. Februar gibt es im Gasthaus 
Klement in Isen einen Vortrag des BN gemeinsam mit a.cker-
wert zum Thema nachhaltig verpachten. 
 

 
Foto: Bibermutter mit Kindern 
von Harald Geiger  
 

UMWELTECKE 
 

Sperrmüllabholung 
 

Die nächste Meldefrist ist am 30.04.2026 (die Abholung erfolgt 
dann im Juni 2026, der Termin wird 14 Tage vorher mitgeteilt). 
Die Anmeldung muss schriftlich beim Landratsamt Erding, Fach-
bereich Abfallwirtschaft erfolgen. Bitte beachten Sie, dass nur 
eine Abholung pro Jahr und Haushalt erfolgen darf! 
Für Rückfragen: Tel. 08122/58-1222. Nähere Informationen fin-
den Sie unter: https://www.landkreis-erding.de/buerger-ver-
waltung/abfallwirtschaft/sperrmuell  oder in der Abfallfibel. 

 

Papiertonnenleerung (ab 6.00 Uhr) 
 

12.02.     12.03.     10.04.  
 

 

Abfuhrtermine Gelbe Säcke (ab 06.00 Uhr) 
 

05.02.    19.02.     05.03.     19.03.     01.04 
 

 

Rest- bzw. Biomüllabfuhr Terminänderung 
 

Die übliche Leerung vom:  erfolgt am:  
Bio:    Freitag, 27.03. Samstag, 28.04. 

 
 

RAT UND HILFE  
 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für  
Schwangerschaftsfragen 

http://www.schwanger-in-erding.de  
schwanger@lra-ed.de  
• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden psycho-
sozialen Fragen  
• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219  
Landratsamt Erding, Abt. 5 Gesundheitsamt, Alois-Schießl-Platz 
6, 85435 Erding Tel. 08122 / 58-1433, Termine nach  
Vereinbarung. 
 

Information und Beratung über alle betreuungsrechtlichen 
Fragen 

Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung - Patientenverfü-
gung  
Fachbereich 22 Soziales Frau Böhm Tel. 08122 / 58-1046 nach 
tel. Terminvereinbarung Frau Gründel Tel. 08122 / 58-1309 
Frau Lyubenov Tel. 08122 / 58-1197  
 

Rat und Hilfe für Frauen in Not  
 

Tel. 08122 / 976242 Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar  
 

Streng vertraulich  
 
 

NICHTAMTLICHER TEIL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infos/Preise zu Werbeanzeigen: www.vg-hoerlkofen.de,  
Bürgerservice, Rubrik Mitteilungsblatt. 

Bitte beachten Sie den jeweiligen Redaktionsschluss. 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


